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Berichte ZeSo 4/2004

Vor 100 Jahren

Umstrittene Sozialversicherungen

Diefortschreitende Industrialisierung erhöhte

den sozialen Problemdruck. Für den

Krankheitsfall luurden Einrichtungen geschaffen,
die Invalidenversicherung schaffte es noch

nicht.

Viele Kantone waren angesichts ihrer
Grösse und unzureichenden finanziellen

Ressourcen nicht in der Lage,
umfassende Einrichtungen zur sozialen
Sicherung zu etablieren. Andererseits
sahen aber auch einige der industriell
weit vorgeschrittenen Kantone keine
Veranlassung, weitergehende soziale
Sicherungssysteme einzurichten, da die
Arbeiter ja nach Ausschöpfung ihrer
Arbeitskraft von der Heimatgemeinde
unterstützt werden mussten.

Da dem Bund die verfassungsmässige
Kompetenz zur Schaffung einer
Sozialversicherung fehlte, musste diese zuerst
geschaffen werden: In der Volksabstimmung

vom 26. Oktober 1890 wurde
Artikel 34bis angenommen: «Der Bund
wird auf dem Wege der Gesetzgebung
die Kranken- und Unfallversicherung
einrichten, unter Berücksichtigung der
bestehenden Krankenkassen. Er kann
den Beitritt allgemein oder für einzelne
Bevölkerungsklassen obligatorisch
erklären.» Das nachfolgend ausgearbeitete

Gesetz sah im Wesentlichen eine
obligatorische Krankenversicherung für
alle unselbstständig Erwerbenden vor,
deren Jahreseinkommen einen
bestimmten Grenzbetrag nicht überstieg.
Die Versicherungsleistungen bestanden
in der Gewährung von Krankenpflege
sowie eines Krankengeldes von 60% des

Tagesverdienstes. Die Finanzierung der
obligatorischen Krankenversicherung
sollte durch Prämien erfolgen, die 4%
des Lohnes nicht übersteigen durften
sowie durch Bundesbeiträge. Die
obligatorische Unfallversicherung umfasste
den gleichen Personenkreis wie die
Krankenversicherung.

Bei Invalidität und Todesfall waren
Renten vorgesehen. Die Prämien der
Unfallversicherung sollten zu V vom
Bund bezahlt werden, während der Rest
beim Arbeitgeber erhoben werden
sollte, der seinerseits '/4 der Prämie vom
Versicherten hätte abziehen dürfen.
Trotz der Ja-Parole aller grossen politischen

Parteien wurde dieser Gesetzesvorschlag

in der Referendumsabstimmung
am 20. Mai 1900 wuchtig verworfen.

In einem neuen Anlauf wurde darauf
verzichtet, eine obligatorische
Krankenversicherung einzuführen, und der
Bund beschränkte sich darauf, die
bestehenden Krankenkassen zu
subventionieren, während bei der
Unfallversicherung an der Monopollösung
festgehalten wurde, allerdings unter
Befreiung der landwirtschaftlichen und
klein gewerblichen Arbeitnehmerinnen
und -nehmer. Diesem Gesetz wurde in
der Referendumsabstimmung vom 4.

Februar 1912 nur knapp zugestimmt. Der
weitere Ausbau der Sozialversicherungen

in der Schweiz geriet dann bis nach
dem 2. Weltkrieg ins Stocken.

Rosmarie Ruder, Dozentin an
Fachhochschulen für Sozialarbeit

Siehe auch Zeso 3/2004.
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